
Herausgeber und Impressum 
Amtsblatt der Stadt Kamp-Lintfort, Jahrgang 48 

Stadt Kamp-Lintfort, Der Bürgermeister, Postfach 10 17 60, 47462 Kamp-Lintfort 
Redaktion und Druck: Hauptamt -Zentrale Dienste-, Telefon: 02842 912-232 
Erscheinungsweise: Nach Bedarf 
Bezug: Abholung, Auslage im Foyer des Rathauses 
 Auf Wunsch kostenlose Zustellung, Antrag über die oben genannte Telefonnummer 
 oder schriftlich: Stadt Kamp-Lintfort 
   Postfach 10 17 60, 47462 Kamp-Lintfort 
Newsletter: www.kamp-lintfort.de (Aktuelles / Newsletter) 
Das Amtsblatt im Internet: www.kamp-lintfort.de (Aktuelles / Amtsblatt) 

 

 

 

       

AMTSBLATT DER STADT KAMP-LINTFORT 
Nummer 10/2017 vom 24. August 2017 

 

Inhalt: 

 
1. Einladung zur Sondersitzung des Rates der Stadt Kamp-Lintfort am 5. September 2017 

Seite 2 
 

2. Bekanntmachung über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis und die Erteilung 
von Wahlscheinen für die Bundestagswahl am 24. September 2017 
Seite 4 

 
3. Bekanntmachung der Satzung über die Benutzung und Gebühren der Unterkünfte für  

Flüchtlinge und Obdachlose der Stadt Kamp-Lintfort vom 13. Juli 2017 
Seite 6 
 

4. Bekanntmachung der Änderung zur Satzung der Stadt Kamp-Lintfort über die Erhebung von  
Elternbeiträgen im Rahmen der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung, der Kindertagespflege 
und der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich für Kinder im Stadtgebiet 
- Elternbeitragssatzung - 
Seite 10 

 
5. Bekanntmachung der 20.2. Änderung des Flächennutzungsplans „Rücknahme von Wohn- 

bauflächen – Kranichweg/Wiesenbruchstraße“ 
- Erteilung der Genehmigung - 
Seite 12 

 
6. Bekanntmachung der Planfeststellung für den Neubau der Erdgasfernleitung ZEELINK, Abschnitt 

Düsseldorf (Station Hochneukirch bis Station Dämmerwald) der ZEELINK GmbH & Co. KG 
Seite 15 

 
7. Aufgebote von Sparkassenbüchern 

Seite 22 
 

8. Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 
Seite 24 

 
  



Einladung zur Sondersitzung 

des Rates der Stadt 

am Dienstag, dem 05.09.2017, um 15:00 Uhr 

Sitzungsort: Sitzungssaal 1 des Rathauses 

 

a) öffentliche Sitzung 

 

1.   Fragestunde für Einwohner 

 

 

2.   Erklärung der Stadtverordneten bei Vorliegen von Ausschließungsgründen gem. § 31 

GO NRW 

 

 

3.   Genehmigung der Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Rates der Stadt 

am 11.07.2017 

 

 

4.  32/11 Landesgartenschau 2020 

Vorentwurfsplanung 

 

 

5.  541 Begutachtung des Betonfördergerüstes auf der ehemaligen Schachtanlage Friedrich 

Heinrich 

Erläuterung der Ergebnisse und weiteres Vorgehen 

 

 

6.  540 Familien-, Kultur- und Bildungszentrum Schirrhof 

 

 

7.   Mitteilungen 

 

 

8.   Anträge 

 

 

9.   Beantwortung von früheren Anfragen 

 

 

10.   Anfragen 

 

 

11.   Erklärungen 

 

 

 

b) nichtöffentliche Sitzung 

 

12.   Erklärung der Stadtverordneten bei Vorliegen von Ausschließungsgründen gem. § 31 

GO NRW 

 

 

13.   Genehmigung der Niederschrift über die nichtöffentliche Sitzung des Rates der Stadt 

am 11.07.2017 

 

 

14.  536 Beteiligung "Partnerschaft Deutschland" 

hier: Genehmigung einer dringlichen Entscheidung nach § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW 

 

 



15.   Mitteilungen 

 

 

16.   Anträge 

 

 

17.   Beantwortung von früheren Anfragen 

 

 

18.   Anfragen 

 

 

19.   Erklärungen 

 

 

 

 

 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister 



Bekanntmachung 
über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 

und die Erteilung von Wahlscheinen 
für die Bundestagswahl am 24. September 2017 

 
1. 
Die Wählerverzeichnisse zur Bundestagswahl für die Stimmbezirke der Stadt Kamp-Lintfort werden in 
der Zeit vom 4. September 2017 bis zum 8. September 2017 während der Dienstzeiten, 
 

Montag bis Mittwoch 8.00 bis 16.00 Uhr 
Donnerstag 8.00 bis 18.00 Uhr 

Freitag 8.00 bis 12.00 Uhr 
 
im Rathaus, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort, Raum 207 (2. OG), zu jedermanns Einsicht 
bereitgehalten. 
 
Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Vollständigkeit der zu seiner Person im 
Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen Personen überprüfen 
will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit 
des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hinsichtlich 
der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Abs. 1 des 
Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 
 
Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein 
Datensichtgerät möglich. 
 
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. 
Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann innerhalb der Einsichtsfrist, 
spätestens am 8. September 2017 bis 12.00 Uhr, beim Bürgermeister, Rathaus, Am Rathaus 2, 47475 
Kamp-Lintfort, Raum 207 (2. OG), Einspruch einlegen. Der Einspruch kann schriftlich oder durch 
Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. 
Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 3. 
September 2017 eine Wahlbenachrichtigung. 
 
Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch 
gegen das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht 
nicht ausüben kann. 
 
Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits 
einen Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 
 
4. 
Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 113 – Wesel I durch Stimmabgabe in 
einem beliebigen Stimmbezirk dieses Wahlkreises oder durch Briefwahl teilnehmen. 
 
5. 
Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
 
5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
 
a) wenn er nachweist, dass er aus ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das 
Wählerverzeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 3. September 2017) oder die 
Einspruchsfrist gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 8. 
September 2017) versäumt hat, 
 



b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der 
Bundeswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden 
ist, 
 
c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach 
Abschluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Stadt gelangt ist. 
 
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 
22. September 2017, 18.00 Uhr, beim Bürgermeister - Wahlamt – mündlich, schriftlich oder 
elektronisch beantragt werden. 
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder 
nur unter nicht zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum 
Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, 
kann ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 
Buchstabe a) bis c) angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines 
noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachweisen, dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der 
Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen. 
 
6 
Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

• einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises 
• einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
• einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen 
roten Umschlag und 
• ein Merkblatt für die Briefwahl. 

 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die 
Berechtigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies 
hat sie der Gemeindebehörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf 
Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so 
rechtzeitig dem Bürgermeister - Wahlamt - einsenden, dass der Wahlbrief dort spätestens 
am Wahltage bis 18.00 Uhr eingeht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform 
ausschließlich von dem Absender Deutsche Post AG als Briefsendung unentgeltlich befördert. Er kann 
auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 
 
Kamp-Lintfort, 24. August 2017 
 
 
 
 
Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister 



  

Bekanntmachung der 

Satzung 

über die Benutzung und Gebühren der Unterkünfte für Flüchtlinge und Obdachlose 

der Stadt Kamp-Lintfort 

vom 13. Juli 2017 

 

Aufgrund der §§ 7 und 41 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO 

NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666, SGV. NRW 

2023), zuletzt geändert am 25.06.2015 (GV.NRW. S. 496) und der §§ 2, 4 und 6 des  

Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) vom 21.10.1969  

(GV.NRW S. 712), zuletzt geändert am 15.12.2016 (GV.NRW S. 1150) hat der Rat der  

Stadt Kamp-Lintfort am 11. Juli 2017 folgende Satzung beschlossen:  

 

§ 1 Öffentliche Einrichtungen 

(1) Die Stadt/Gemeinde unterhält zur vorübergehenden Unterbringung 

 

a) von ausländischen Flüchtlingen gem. § 2 des Gesetzes über die Zuweisung und 

Aufnahme ausländischer Flüchtlinge/Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) vom 28.02.2003 

(GV.NRW S. 93) in der jeweils geltenden Fassung und 

 

b) von ausländischen Flüchtlingen, die Leistungen nach dem SGB II oder dem SGB XII 

erhalten, 

 

c) von Obdachlosen, die gem. § 14 des Ordnungsbehördengesetzes (OBG) vom 13.05.1980  

(GV.NRW S. 528) in der jeweils geltenden Fassung unterzubringen sind,  

Übergangswohnheime und Wohnungen bzw. Zimmer in Wohnungen- nachfolgend 

Unterkünfte genannt - als öffentliche Einrichtungen.  

 

(2) Das Benutzungsverhältnis ist öffentlich-rechtlich.  

 

 

 

§ 2 Unterkünfte 

(1) Welche Unterkünfte diesem Zweck dienen, bestimmt der Bürgermeister. Der 

Bürgermeister kann durch schriftliche Festlegung Objekte streichen oder weitere in den 

Bestand aufnehmen.  

 



  

(2) Darüber hinaus gilt diese Satzung auch für Wohnungen, die den Personengruppen nach 

§ 1 Absatz 1 Buchstabe a) zum Zweck der Verhinderung oder Beseitigung der 

Wohnungslosigkeit zugewiesen wurden und die sich nicht in einer Unterkunft nach Absatz 1 

befinden. Auch diese Wohnungen gelten als Unterkünfte im Sinne dieser Satzung. 

 

§ 3 Benutzungsverhältnis 

(1) Die Unterkunft dient der Verhinderung oder Beseitigung der Wohnungslosigkeit und der  

vorübergehenden Unterbringung der Personengruppen nach § 1.   

 

(2) Über die Belegung der Unterkünfte entscheidet der Bürgermeister nach pflichtgemäßem 

Ermessen. Er ist berechtigt, im Rahmen der Kapazitäten und der Sicherung einer 

geordneten Unterbringung bestimmte Wohnräume nach Art, Größe und Lage zuzuweisen. 

Ein Anspruch auf eine Zuweisung einer bestimmten Unterkunft oder auf ein Verbleiben in 

einer bestimmten Unterkunft besteht nicht. 

 

(3) Der Bürgermeister erlässt eine Hausordnung, die Näheres zur Benutzung, zum 

Hausrecht und zur Ordnung in den Unterkünften regelt. 

 

(4) Der Wohnraum in der Unterkunft wird durch schriftlichen Bescheid zugewiesen. 

Die Zuweisung erfolgt jederzeit widerruflich. Mit dem Widerruf erlischt das Recht auf  

Benutzung des zugewiesenen Wohnraums. Den benutzungsberechtigten Personen kann  

jederzeit das Recht für die Benutzung der Unterkunft widerrufen  bzw. ihnen können andere  

Unterkünfte zugewiesen werden. Dies gilt insbesondere 

a) wenn Räumlichkeiten für dringendere Fälle in Anspruch genommen werden müssen, 

b) bei Missachtung des Hausfriedens oder Verstoß gegen Bestimmungen der Hausordnung  

oder dieser Satzung oder 

c) bei Standortveränderungen der Unterkünfte oder 

d) wenn die Belegungsdichte verändert werden soll oder 

e) wenn das Asylverfahren abgeschlossen ist oder 

f) wenn trotz schriftlicher Aufforderung mit Fristsetzung keine ausreichenden Bemühungen  

zur aktiven Wohnungssuche vorliegen oder 

 

g) wenn zumutbare Alternativen auf dem regulären Wohnungsmarkt zur Verfügung stehen  

oder 

h) wenn die Benutzungsgebühren nicht gezahlt werden. 

 

 



  

§ 4 Benutzungsgebühren 

(1) Der Bürgermeister erhebt für die Benutzung der in § 2 genannten Unterkünfte  

Benutzungsgebühren. Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr  

einschließlich der Betriebskosten ist die Nutzfläche je Platz in den Unterkünften.  

Die Nutzfläche setzt sich aus der Gesamtwohnfläche. Die zur Wohnfläche gehörenden 

Flächen richten sich nach der Wohnflächenverordnung vom 25. November 2003 (BGBl. I S. 

2346).  

Bemessungsgrundlage für die Höhe der Benutzungsgebühr ist der der Benutzerin oder dem 

Benutzer überlassene Platz.  Die durchschnittliche Fläche eines Unterbringungsplatzes 

errechnet sich aus der Gesamtfläche aller Unterkünfte nach § 2 dieser Satzung dividiert 

durch die Anzahl aller zuweisungsfähigen Unterbringungsplätze. Jede zugewiesene Person 

belegt einen Platz, das gilt auch für Familienangehörige bzw. Personen einer 

Bedarfsgemeinschaft" 

 

(2) Die Benutzungsgebühr einschließlich der Betriebskosten beträgt je überlassenem 

Unterbringungsplatz 197,19 Euro je Kalendermonat.  

 

(3) Werden neue Unterkünfte nach Inkrafttreten dieser Satzung in den Bestand gemäß § 2 

Abs. 2 aufgenommen, bleibt der angesetzte Kalkulationszeitraum gemäß § 6 Abs. 2 KAG 

hiervon unberührt. 

 

(4) Die Gebührenpflicht entsteht von dem Tag an, ab dem der gebührenpflichtigen Person 

die Unterkunft zugewiesen wurde. Das Benutzungsverhältnis und die Gebührenpflicht enden 

mit dem Tag der Übergabe und Abnahme der zugewiesenen Unterkunft an bzw. durch die  

Hausmeisterin oder den Hausmeister. Eine vorübergehende Abwesenheit entbindet nicht 

von der Verpflichtung zur Gebührenzahlung.  

 

(5) Die Benutzungsgebühr ist jeweils monatlich, und zwar spätestens bis zum 3. Werktag 

eines jeden Monats, an die Stadtkasse zu entrichten. Bei Einzug in die Unterkunft und bei 

Auszug aus der Unterkunft erfolgt eine taggenaue Berechnung der Kosten. Überzahlungen  

insbesondere bei Auszug sind auszugleichen. 

 

§ 5 Gebührenschuldner 

Gebührenpflichtig sind die Personen, denen ein Unterbringungsplatz überlassen worden ist. 

Für minderjährige Nutzer sind die Sorgeberechtigten bzw. Eltern oder der Elternteil, mit 

denen der/die Minderjährige der Unterkunft gemeinsam nutzt, gebührenpflichtig. Personen, 

die überlassene Plätze gemeinsam benutzen, sind Gesamtschuldner 



  

 

§ 6 Inkrafttreten 

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.01.2017 in Kraft.  

Bestandkräftige Gebührenbescheide, die sich auf die Unterkunft Friedrichstraße 102/104 

beziehen, werden von der Rückwirkung nicht erfasst. 

Die Satzung der Stadt Kamp-Lintfort über die Errichtung und Unterhaltung von 

Übergangsheimen vom 14.06.2011 tritt gleichzeitig außer Kraft. 

 

 

Bekanntmachungsanordnung 
 

 
Die vorstehende Gebührensatzung der Stadt Kamp-Lintfort für die Unterkünfte für Flüchtlinge 

und Obdachlose wird hiermit öffentlich bekanntgemacht. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der 

Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen 

dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend 

gemacht werden kann, es sei denn 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt 

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Bürgermeister hat den Satzungsbeschluss vorher beanstandet 

    oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und die  

    verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel 

    ergibt.  

 

Kamp-Lintfort, den 13. Juli 2017 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 



 
Bekanntmachung der Änderung zur  

Satzung der Stadt Kamp-Lintfort 
über die Erhebung von Elternbeiträgen 

im Rahmen der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung, 
der Kindertagespflege und 

der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich 
für Kinder im Stadtgebiet 

 
- Elternbeitragssatzung – 

 
vom 21.08.2017 

 
 
Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat am 04. April 2017 aufgrund  der  §§  7  und  41  der  
Gemeindeordnung  für  das  Land  Nordrhein  -  Westfalen  (GO  NRW)  in  der  Fassung  der  
Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 2023), zuletzt geändert durch das Gesetz  
vom 15. November 2016 (GV NRW Seite 966), der  §§  22  -  26  und  90  Sozialgesetzbuch  VIII  in  
der Fassung  der  Bekanntmachung  vom  11.09.2012  (BGBl.  I  S.  2022),  zuletzt  geändert  durch  
Artikel 9 des Gesetzes vom 23.12.2016 (BGBl. I S. 3234) und  des  §  9  Abs.  3  des  Schulgesetzes  
für  das  Land  Nordrhein-Westfalen  (SchulG  NRW) vom  15.02.2005  (GV  NRW  S.  102),  zuletzt  
geändert  durch Artikel 2 des Gesetzes vom 06.12.2016 (GV. NRW. S. 1052) in  Verbindung  mit  §  
23  des Gesetzes zur frühen Bildung und Förderung von Kindern (Kinderbildungsgesetz  –  KiBiz)  – 
Viertes  Gesetz  zur  Ausführung  des  Kinder-  und  Jugendhilfegesetzes  –  SGB  VIII  -  vom  
30.10.2007 (GV NRW S. 462) zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Juni 2014 (GV. 
NRW. S. 336), in Kraft getreten am 1. August 2014, folgenden Änderung zur Satzung  vom 
24.02.2015 beschlossen: 
 

I. 
 
Die Anlage zur Satzung der Stadt Kamp-Lintfort über die Erhebung von Elternbeiträgen im Rahmen 
der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung, der Kindertagespflege und der Offenen Ganztagsschu-
len im Primarbereich für Kinder im Stadtgebiet erhält folgende Fassung:  

 
 

Elternbeiträge für den Besuch der Offenen Ganztagsschule 
 

 Monatliche Elternbeiträge  
 

Jahreseinkommen  

  

 bis    20.000 € 0 € 

 bis    25.000 € 24 € 

 bis    31.000 € 39 € 

 bis    37.000 € 55 € 

 bis    43.000 € 66 € 

 bis    49.000 € 77 € 

bis     55.000 € 94 € 

bis     61.000 € 105 € 

bis     67.000 € 121 € 

bis     73.000 € 138 € 

bis     80.000 € 154 € 

über   80.000 € 165 € 

 
II. 

 
Diese Änderung tritt am 01.08.2017 in Kraft 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14459&vd_back=N336&sg=0&menu=1
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=14459&vd_back=N336&sg=0&menu=1


Bekanntmachungsanordnung 

 

Der vorstehende Änderung zur Satzung der Stadt Kamp-Lintfort über die Erhebung von 
Elternbeiträgen im Rahmen der Betreuung in einer Kindertageseinrichtung, der Kindertagespflege und 
der Offenen Ganztagsschulen im Primarbereich für Kinder im Stadtgebiet vom 24. Februar 2015 wird 
hiermit öffentlich bekanntgemacht.  

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf eines Jahres seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden 
kann, es sei denn 

a)  eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes  

 Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b)  diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden, 

c)  der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt vorher gerügt und dabei die 
verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 
 

Kamp-Lintfort, den 21. August 2017 

 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 
Bürgermeister 

 



20.2. Änderung des Flächennutzungsplans „Rücknahme von Wohnbauflächen – 

Kranichweg / Wiesenbruchstraße“ 

 

- Erteilung der Genehmigung -  

 

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner öffentlichen Sitzung am 21. Februar 2017 die 20.2 

Änderung des Flächennutzungsplanes „Rücknahme von Wohnbauflächen – Kranichweg / 

Wiesenbruchstraße“ beschlossen.  

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf - als höhere Verwaltungsbehörde - hat die vom Rat der Stadt 

Kamp-Lintfort beschlossene 20.2 Änderung des Flächennutzungsplans mit Verfügung vom  

12. Juli 2017 unter dem Aktenzeichen 35.02.01.01-27Kam-020.2-1427 gemäß § 6 BauGB 

genehmigt. Die Grenzen des Geltungsbereiches der Flächennutzungsplanänderung sind in 

dem beigefügten Übersichtsplan dargestellt. 

 

Die 20.2 Änderung des Flächennutzungsplans „Rücknahme von Wohnbauflächen – Kranichweg 

/ Wiesenbruchstraße“ einschließlich der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 

werden während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, von 

14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr, von 14.00 Uhr bis 18.00 Uhr, 

freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 

Kamp-Lintfort, Planungsamt, Zimmer 438 (Plankammer) zur Einsichtnahme bereitgehalten. Für 

Auskünfte über den Inhalt des Planes und der Begründung steht das Planungsamt während der 

o.g. Dienststunden zur Verfügung. 

 

Mit dieser Bekanntmachung wird die 20.2  Änderung des Flächennutzungsplans „Rücknahme 

von Wohnbauflächen – Kranichweg / Wiesenbruchstraße“ gemäß § 6 Abs. 5 BauGB wirksam. 

 

 

Hinweise: 

 

1. Eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 

bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 214 

Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des 

Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans und nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB 

beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs werden gem. § 215 BauGB unbeachtlich, 

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber 

der Stadt Kamp-Lintfort unter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts 

geltend gemacht worden sind. 

 

2. Eine Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für das 

Land Nordrhein-Westfalen (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

14.07.1994 (GV NW S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.11.2016 (GV NRW S. 

966), beim Zustandekommen dieser Flächennutzungsplanänderung kann nach Ablauf 

eines Jahres seit Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn, 



 a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 

Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt, 

 b) die Flächennutzungsplanänderung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich 

bekanntgemacht worden, 

 c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet 

  oder 

 d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Stadt Kamp-Lintfort vorher 

gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet 

worden, die den Mangel ergibt.  

 

 

 

Kamp-Lintfort, den 15. August  2017 

 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 





 

Bekanntmachung 

 

Planfeststellung für den Neubau der Erdgasfernleitung ZEELINK, Abschnitt Düsseldorf 

(Station Hochneukirch bis Station Dämmerwald) der ZEELINK GmbH & Co. KG 

 

Die ZEELINK GmbH & Co. KG mit Sitz in 45141 Essen plant den Neubau einer rd. 215 

km langen Erdgasfernleitung von Lichtenbusch in der Städteregion Aachen über St. 

Hubert im Kreis Viersen bis nach Legden im Kreis Borken. Das Projekt trägt den 

Namen „ZEELINK“ und ist in drei Abschnitte unterteilt, die von den 

Bezirksregierungen Köln, Münster und Düsseldorf bearbeitet werden. 

 

Für den Abschnitt beginnend an der Station Hochneukirch (Gemeinde Jüchen) bis zur 

Station Dämmerwald (Gemeinde Schermbeck) im Regierungsbezirk Düsseldorf 

beantragt die ZEELINK GmbH & Co. KG bei der Bezirksregierung Düsseldorf die 

Durchführung des erforderlichen Planfeststellungsverfahrens nach den §§ 43 ff. des 

Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) in Verbindung mit den §§ 72 ff. des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (VwVfG NRW) 

beantragt. Dieser Abschnitt beläuft sich auf ca. 105 km und wird im Gesamten von der 

Bezirksregierung Düsseldorf bearbeitet. 

 

Für das Bauvorhaben einschließlich der landschaftspflegerischen Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen werden Grundstücke in  

, 

der Stadt Mönchengladbach, Gemarkung Schelsen, 

 Gemarkung Odenkirchen 

der Gemeinde Jüchen, Gemarkung Hochneukirch, 

 Gemarkung Kelzenberg 

der Stadt Korschenbroich, Gemarkung Glehn, 

 Gemarkung Kleinenbroich, 

 Gemarkung Liedberg 

der Stadt Kaarst, Gemarkung Büttgen, 

 Gemarkung Kaarst 

der Stadt Willich, Gemarkung Schiefbahn, 



Gemarkung Willich 

der Stadt Krefeld, Gemarkung Benrad, 

 Gemarkung Fischeln, 

 Gemarkung Hüls 

der Stadt Tönisvorst, Gemarkung St. Tönis, 

 Gemarkung Vorst 

der Stadt Kempen, Gemarkung Kempen, 

Gemarkung St. Hubert, 

 Gemarkung Tönisberg 

der Gemeinde Kerken, Gemarkung Aldekerk, 

 Gemarkung Stenden 

der Gemeinde Rheurdt, Gemarkung Rheurdt, 

 Gemarkung Schaephuysen 

der Gemeinde Issum, Gemarkung Sevelen 

der Stadt Kamp-Lintfort, Gemarkung Hoerstgen, 

 Gemarkung Kamp, 

 Gemarkung Saalhoff 

der Gemeinde Alpen, Gemarkung Drüpt, 

 Gemarkung Huck 

der Stadt Rheinberg, Gemarkung Borth, 

 Gemarkung Millingen, 

 Gemarkung Ossenberg, 

 Gemarkung Rheinberg 

der Stadt Voerde, Gemarkung Spellen, 

 Gemarkung Voerde 

der Gemeinde Hünxe, Gemarkung Bucholtwelmen, 

Gemarkung Drevenack 

der Gemeinde Schermbeck, Gemarkung Dämmerwald, 

 Gemarkung Weselerwald 



beansprucht. 

 

Für das Vorhaben besteht die Verpflichtung zur Durchführung einer 

Umweltverträglichkeitsprüfung gemäß § 3b i.V.m. Anlage 1 Nr. 19.2.1 des Gesetzes über die 

Umweltverträglichkeitsprüfung i.d.F. dieses Gesetzes, die vor dem 16.05.2017 galt (UVPG 

a.F.). Der Vorhabenträger hat unter anderem die gemäß § 6 UVPG a. F. nachfolgend 

aufgeführten Unterlagen vorgelegt, die Bestandteil der Auslegungsunterlagen sind: 

Unterlagen 

Nr. 

Bezeichnung der Unterlage Verfasser Datum 

Kap. 1 Erläuterungsbericht ZEELINK GmbH 

& Co. KG 

09.06.2017 

Kap. 9 Wasserrechtliche Belange und 

Beweissicherung 

Dipl. Ing. 

Gajowski GmbH 

 

Kap. 13 Stationen und GDRM-Anlagen Open Grid 

Europe 

 

Kap. 14 Kathodischer Korrosionsschutz 

(KKS) 

Open Grid 

Europe 

10.03.2017 

Kap. 15 Umweltverträglichkeitsuntersuchung 

(UVU II) 

bosch & partner 

Ingenieurbüro 

Feldwisch 

02.06.2017 

02.06.2017 

Kap. 16 Landschaftspflegerischer Begleitplan 

(LBP) 

bosch & partner 

Ingenieurbüro 

Feldwisch 

02.06.2017 

02.06.2017 

Kap. 17 FFH-Verträglichkeitsstudie 

 Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung für 
das FFH-Gebiet DE-4504-302 
„Tote Rahm“ 

 Natura 2000-
Verträglichkeitsprüfung für 
das VS-Gebiet DE-4203-401 
„Unterer Niederrhein“ 
 

 Natura 2000-Vorprüfung für 
das FFH-Gebiet DE-4405-301 

 

bosch & partner 

 

 

bosch & partner 

 

 

bosch & partner 

 

02.06.2017 

 

02.06.2017 

 

 



„Rhein-Fischschutzzonen 
zwischen Emmerich und 
Bad Honnef“ 

02.06.2017 

Kap. 18 Artenschutzfachbeitrag bosch & partner 

Ingenieurbüro 

Feldwisch 

02.06.2017 

02.06.2017 

Kap. 19 Fachgutachten (Bodenschutz, 

 Wasserrahmenrichtlinie, 

Archäologie) 

 Fachgutachten Bodenschutz 

 

 Fachgutachten Bodenschutz 
(Anlage 1 - Karten) 

 

 Fachgutachten Bodenschutz 
(Anlage 2 – Karten) 
 

 Fachgutachten 
Wasserrahmenrichtlinie 
(WRRL) Fachbeitrag zur 
prüfung der Vereinbarkeit des 
Vorhabens mit den 
Bewirtschaftungszielen nach 
§§ 27 bis 31 sowie § 47 WHG 

 

 

bosch & partner 

Ingenieurbüro 

Feldwisch 

Ingenieurbüro 

Feldwisch 

 

Ingenieurbüro 

Feldwisch 

 

bosch & partner 

Ingenieurbüro 

Feldwisch 

 

 

26.06.2017 

26.06.2017 

02.06.2017 

 

02.06.2017 

 

02.06.2017 

02.06.2017 

Kap. 20 Forstrecht ZEELINK GmbH 

& Co. KG  

 

 

Die Planunterlagen (Zeichnungen und Erläuterungen) können in der Zeit 

 

vom 18. September 2017 bis zum 17. Oktober 2017 

 

im Rathaus der Stadt Kamp-Lintfort, Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort im Planungsamt 

Zimmer 437 während der Öffnungszeiten (montags bis mittwochs von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr 

und von 14.00 Uhr bis 16.00 Uhr, donnerstags von 8.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 14.00 Uhr bis 

18.00 Uhr, freitags von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr) eingesehen werden. 



Zudem werden der Inhalt dieser Bekanntmachung sowie die Planunterlagen  im 

Internet auf der Homepage der Bezirksregierung Düsseldorf, unter der Rubrik 

„Aktuelle Offenlagen“  (http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/bausteine/_MTT/  

MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html) veröffentlicht; maßgeblich ist jedoch der 

Inhalt der zur Einsicht ausgelegten Unterlagen (§ 27a Abs. 1 VwVfG NRW). 

 

1. Jeder, dessen Belange durch das Vorhaben berührt werden, kann bis spätestens 

zwei Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist, das ist bis einschließlich 

02.11.2017, bei der Bezirksregierung Düsseldorf, Cecilienallee 2, 40474 

Düsseldorf (Anhörungsbehörde) oder beim Planungsamt der Stadt Kamp-Lintfort 

Einwendungen gegen den Plan schriftlich oder zur Niederschrift erheben. 

Vereinigungen, die auf Grund einer Anerkennung nach anderen 

Rechtsvorschriften befugt sind, Rechtsbehelfe einzulegen, können innerhalb der 

Frist Stellungnahmen abgeben. Die Einwendung oder Stellungnahme muss den 

geltend gemachten Belang und das Maß der Beeinträchtigung erkennen lassen.  

 

Nach Ablauf dieser Einwendungsfrist sind alle Einwendungen und 

Stellungnahmen nach § 43b EnWG i. V. m. § 73 Abs. 4 VwVfG NRW 

ausgeschlossen, die nicht auf besonderen privatrechtlichen Titeln beruhen. 

Eine Ausnahme von diesem Einwendungsausschluss kann sich mit Blick 

auf die Inhalte des Urteils des EuGH vom 15.10.2015 – C-137/14, 

insbesondere bezogen auf Schutzgützer entsprechend § 2 Abs. 1 UVPG, 

ergeben.  

 

Die Bezirksregierung Düsseldorf bietet die Möglichkeit an, Einwendungen und 

Stellungnahmen in rechtsverbindlicher elektronischer Form gemäß § 3a VwVfG 

NRW über das  Elektronische Gerichts- und Verwaltungspostfach (EGVP) zu 

senden. Wegen der diesbezüglichen Zugangsvoraussetzungen wird auf die 

Internetveröffentlichung unter www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html 

verwiesen. Eine einfache E-Mail erfüllt diese Anforderungen nicht und bleibt 

daher unberücksichtigt. 

 

Bei Einwendungen, die von mehr als 50 Personen auf Unterschriftslisten 

unterzeichnet oder in Form vervielfältigter gleichlautender Texte eingereicht 

werden (gleichförmige Eingaben), gilt für das Verfahren derjenige Unterzeichner 

als Vertreter der übrigen Unterzeichner, der darin mit seinem Namen, seinem 

Beruf und seiner Anschrift als Vertreter bezeichnet ist. Vertreter kann nur eine 

(einzelne) natürliche Person sein (§ 17 Abs. 1 VwVfG NRW). 

Gleichförmige Eingaben, die die vorgenannten Angaben nicht deutlich sichtbar 

auf jeder mit einer Unterschrift versehenen Seite enthalten oder deren Vertreter 

nicht eine natürliche Person ist, können unberücksichtigt bleiben. Hierüber 

entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemäßem Ermessen. 

http://www.brd.nrw.de/bausteine/MTT_aktuelle_offenlagen_fortsetzung.html
http://www.bezreg-/
http://www.brd.nrw.de/wirueberuns/EGVP.html


Ferner werden gleichförmige Eingaben insoweit unberücksichtigt bleiben, als 

Unterzeichner ihren Namen oder ihre Anschrift nicht oder unleserlich angegeben 

haben (§ 17 Abs. 2 VwVfG NRW). 

2. Diese Bekanntmachung dient auch der Benachrichtigung der Vereinigungen 

nach § 73 Abs. 4 Satz 5 VwVfG NRW von der Auslegung des Plans. 

 

3. Rechtzeitig erhobene Einwendungen und Stellungnahmen von Vereinigungen 

werden in einem Termin erörtert, der noch ortsüblich oder öffentlich bekannt 

gegeben wird, sofern nicht nach § 43a EnWG von der förmlichen Erörterung 

abgesehen wird. 

 

Ferner werden diejenigen, die rechtzeitig Einwendungen erhoben haben, bei 

gleichförmigen Einwendungen der Vertreter, von dem Termin gesondert 

benachrichtigt (§ 17 VwVfG NRW).  

 

Sind außer der Benachrichtigung der Behörden und der Vorhabenträgerin mehr 

als 50 Benachrichtigungen vorzunehmen, so können sie durch öffentliche 

Bekanntmachung ersetzt werden (§ 73 Abs. 6 Satz 4 VwVfG NRW). 

 

Die Vertretung durch einen Bevollmächtigten ist möglich. Die Bevollmächtigung 

ist durch eine schriftliche Vollmacht nachzuweisen, die zu den Akten der 

Anhörungsbehörde zu geben ist. 

 

Bei Ausbleiben eines Beteiligten in dem Erörterungstermin kann auch ohne ihn 

verhandelt werden. Das Anhörungsverfahren ist mit Abschluss des 

Erörterungstermins beendet.  

 

Der Erörterungstermin ist nicht öffentlich. 

 

4. Durch Einsichtnahme in die Planunterlagen, Erhebung von Einwendungen und 

Stellungnahmen, Teilnahme am Erörterungstermin oder Vertreterbestellung 

entstehende Kosten werden nicht erstattet. 

 

5. Entschädigungsansprüche werden, soweit über sie nicht in der Planfeststellung 

dem Grunde nach zu entscheiden ist, nicht in dem Erörterungstermin, sondern in 

einem gesonderten Entschädigungsverfahren behandelt. 

 

6. Über die Einwendungen und Stellungnahmen wird nach Abschluss des 

Anhörungsverfahrens durch die Planfeststellungsbehörde (Bezirksregierung 

Düsseldorf) entschieden. Die Zustellung der Entscheidung 

(Planfeststellungsbeschluss) an die Einwender und diejenigen, die eine 

Stellungnahme abgegeben haben, kann durch öffentliche Bekanntmachung 

ersetzt werden, wenn mehr als 50 Zustellungen vorzunehmen sind (§ 74 Abs. 5 

Satz 1 VwVfG NRW). 



 

7. Vom Beginn der Auslegung des Plans tritt die Veränderungssperre nach § 44a 

EnWG in Kraft. Darüber hinaus steht ab diesem Zeitpunkt dem Vorhabenträger 

ein Vorkaufsrecht an den vom Plan betroffenen Flächen zu (§ 44a Abs. 3 

EnWG). 

 

8. Da das Vorhaben UVP-pflichtig ist, wird darauf hingewiesen, 

 

- dass die für das Verfahren zuständige Behörde und die für die Entscheidung 

über die Zulässigkeit des Vorhabens zuständige Behörde die Bezirksregierung 

Düsseldorf ist, 

- dass über die Zulässigkeit des Vorhabens durch Planfeststellungsbeschluss 

entschieden werden wird, 

- dass die ausgelegten Planunterlagen die nach § 6 Abs. 3 UVPG a. F. 

notwendigen Angaben enthalten und 

- dass die Anhörung zu den ausgelegten Planunterlagen auch die Einbeziehung 

der Öffentlichkeit zu den Umweltauswirkungen des Vorhabens gemäß § 9 

Abs. 1 UVPG a. F.  ist. 

 

 

 

Kamp-Lintfort, den 18.08.2017 

 

 

Prof. Dr. Landscheidt 

Bürgermeister 

 



 
 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Aufgebote von Sparkassenbüchern 
 
 
„Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3201484577 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, den 19. Juli 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3758472504 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, den 25. Juli 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3202382465 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, den 27. Juli 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 4200665927 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, den 28. Juli 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3201828583 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, den 1. August 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3200193732 der Sparkasse Duisburg, Rechts-
nachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, den 4. August 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 3250128927 (alt: 150128924) der Sparkasse 
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, den 11. August 2017 
 



 
 

 

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das Sparkassenbuch Nr. 4219016211 (alt: 119016210) der Sparkasse 
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorle-
gung des Sparkassenbuches anzumelden, da andernfalls das Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird. 
 
Duisburg, den 17. August 2017 
 
 
Auf Veranlassung des Gläubigers sollen die Sparkassenbücher Nrn. 3221090602 (alt: 121090609) und 
3221090776 (alt: 121090773) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, für 
kraftlos erklärt werden.  
Der Inhaber der Sparkassenbücher wird hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten seine Rechte unter Vorlegung 
der Sparkassenbücher anzumelden, da andernfalls die Sparkassenbücher für kraftlos erklärt werden. 
 
Duisburg, den 18. August 2017 
 
 
  



 
 

 

 

Sparkasse Duisburg, Regionaldirektion Kamp-Lintfort 
Kraftloserklärungen von Sparkassenbüchern 

 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3219093097 (alt: 119093094), 3201901356, 3237009299 (alt: 137009296) und 
3237029214 (alt: 137029211) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, 
wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 19. Juli 2017 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3222089272 (alt: 122089279) und 3266017353 (alt: 166017350) der Sparkasse 
Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 31. Juli 2017 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3758744456 (alt: 28744456), 3200307282 (alt: 100307289), 3221078474 (alt: 
121078471) und 3222005591 (alt: 122005598) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse 
Kamp-Lintfort, wurden heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 1. August 2017 
 
 
Das  Sparkassenbuch Nr. 3209132459 (alt: 109132456) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadt-
sparkasse Kamp-Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 2. August 2017 
 
 
Das  Sparkassenbuch Nr. 3202766212 der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-
Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 7. August 2017 
 
 
Das  Sparkassenbuch Nr. 3224063473 (alt: 124063470) und 4224079071 (alt: 124079070) der Sparkasse Duis-
burg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurde heute für kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 8. August 2017 
 
 
Die Sparkassenbücher Nrn. 3274078603 (alt: 174078600), 3200374183, 3202838615 und 3237026111 (alt: 
137026118) der Sparkasse Duisburg, Rechtsnachfolgerin der Stadtsparkasse Kamp-Lintfort, wurden heute für 
kraftlos erklärt. 
 
Duisburg, den 15. August 2017 
 
 
 
Sparkasse Duisburg 
Der Vorstand“ 


